
Ferienaktivitäten mit Kindern 
aus Brandenburg und aller Welt

 
Anträge können ab sofort bis zum 31.7.2024 gestellt 

und Veranstaltungen bis Ende August 
durchgeführt und abgeschlossen werden. 

KINDERSOMMER 2024



Nun schon zum sechsten Mal unterstützen wir ehrenamtlich tätige 
Menschen im Land Brandenburg dabei, mit Kindern aus geflüchteten 
Familien den Sommer mit gemeinsamen Aktivitäten so richtig zu 
genießen. Besonders freuen wir uns über Unternehmungen, die mit 
geflüchteten und nicht geflüchteten Kindern zusammen stattfinden. 
Gemeinsam die Ferien verbringen ist doch viel schöner!
Die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg stellt unbüro-
kratisch bis zu 600 € zur Verfügung. Damit können viele Ideen ver-
wirklicht werden, wie 
• Tagesausflüge z.B. ins Freibad 
• Gemeinsam lernen und Neues kennenlernen
• Sportliche Betätigungen, Singen und Musizieren
• Bastelaktionen und kreative Aktivitäten, gemeinsame Spiele
und was Sie sonst noch gerne unternehmen würden.

Für Ihre kreativen Ideen sind wir wie immer offen. Voraussetzung 
ist auch in diesem Jahr, dass ein Großteil der Beteiligten ehren-
amtlich engagiert ist. Angesprochen sind insbesondere Willkom-
mensinitiativen, Vereine und Religionsgemeinschaften. Gefördert 
werden können bspw. Mietkosten für externe Räume, Eintrittskarten, 
Bücher, der Einsatz von Sprachmittlung sowie Fahrtkosten. 
Bei Honoraren bitte den Betrag pro Stunde angeben. Liegt dieser 
Betrag höher als 30 Euro ist ein Qualifikationsnachweis notwendig.

Achtung: Wichtig ist, dass die Ausgaben förderfähig sind. Ausge-
schlossen sind Ferienlager, Urlaubsreisen, Kosten für Verpflegung, 
Getränke, Aufwandsentschädigungen, Verwaltungs- und sonstige 
Pauschalen sowie freiwillige Versicherungen. 
Bitte reichen Sie Anträge schriftlich im Original möglichst zwei     
Wochen vor Projektbeginn beim Landesamt für Soziales und Ver-
sorgung (LASV) ein, gerne begleitend per Mail. Für Rückfragen 
steht Ihnen als Ansprechpartnerin 
Frau Vanessa Hierse, Tel.: 0355 28 93 946 
E-Mail: vanessa.hierse@lasv.brandenburg.de zur Verfügung. 

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für den „Kinder-
sommer 2024“ gilt gleichzeitig als Auszahlungsantrag. Der Zu-
schuss wird vom LASV nach Prüfung der vollständigen Unterlagen 
und Bewilligung direkt auf das Konto des Antragstellenden über-
wiesen.

Das Antragsformular und das Hinweisblatt zur Antragstellung finden 
Sie auf der Internetseite der Integrationsbeauftragten des Landes 
Brandenburg. Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an:
integrationsbeauftragte@msgiv.brandenburg.de. 
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Kindersommer 2024 –
Gemeinsam die Ferien genießen!


